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Der Bürgermeister Plettenberg, 16.11.2015 
FG Finanzen und Liegenschaften 
 
 
 
 
Abrechnung Schulschwimmen 
 
 
In der Ratssitzung am 03.11.15 wurde um die Genehmigung einer Dringlichkeitsentschei-
dung gebeten. Inhalt der Dringlichkeitsentscheidung war die Genehmigung eines überplan-
mäßigen Aufwandes in Höhe von 30.000,00 € beim Produktsachkonto 021.243.001-5291000 
(Sonstige schulische Aufgaben – Aufwand für sonstige Dienstleistungen). Dahinter verbirgt 
sich die Bezahlung der Eintrittspreise für das Schulschwimmen im Aqua Magis. Begründet 
wurde der Mehraufwand mit Preissteigerungen und der vermehrten Belegung durch die Plet-
tenberger Schulen. 
 
Durch RM Küppers wurde die Frage gestellt, ob statt des Mehraufwandes nicht auch eine 
Preisreduzierung möglich gewesen wäre. Dazu sei eine Darstellung der Preisgestaltung 
notwendig. 
 
Das Produktsachkonto 021.243.001-5291000 stellt sich derzeit wie folgt dar: 
 

Haushaltssoll 70.200,00 € 
Haushaltssperre -14.040,00 € 
Genehmigter Mehraufwand 30.000,00 € 
Gesamtsoll 86.160,00 € 
Bereits verfügt  - 66.928,80 € 
Verfügbarer Betrag 19.231,20 € 

 
Der bereits verfügte Betrag enthält die Rechnungen für das Schulschwimmen für die Monate 
Januar bis Oktober 2015. Der Antrag für den Mehraufwand wurde im Oktober gestellt. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es eine recht hohe Monatsrechnung, so dass das Sachgebiet davon 
ausging, dass bis Jahresende noch 30.000 € benötigt werden. Nach derzeitigem Stand ist 
das aber nicht der Fall. Geht man vom Durchschnitt der letzten 10 Monate aus, müssten 
noch ca. 13.400,00 € bis zum Jahresende verbucht werden. Rund 6.000 € Mehraufwand 
wären dann grundlos genehmigt worden. Berücksichtigt man zudem die Haushaltssperre, 
dann wird erkennbar, dass eine tatsächliche Überschreitung des Haushaltsansatzes von nur 
rund 10.000 € gegeben ist. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in 2014 das Haushaltsoll 
deutlich höher lag (85.000,00 €). Dieser Ansatz wurde für 2015 gekürzt. Ohne diese Kürzung 
wäre eine Genehmigung des Mehraufwandes nicht erforderlich gewesen. 
 
Wie oben schon erwähnt wird diese Überschreitung mit einer Preissteigerung und einer ver-
mehrten Belegung begründet. Das ist nicht richtig. Das Aqua Magis hat den Preis für das 
Schulschwimmen seit 2013 nicht erhöht. Er betrug in 2014 und 2015 einheitlich 2,40 €. Viel-
mehr beruht der Mehraufwand nur auf einer vermehrten Belegung durch die Schulen.  
 
Eine Reduzierung des Eintrittspreises, um den Mehraufwand aufzufangen, scheidet aus. Das 
Aqua Magis berechnet für das Schulschwimmen pro Schüler 2,40 €. Dazu wird der jeweils 
günstigste Eintrittspreis (Kind = 3,00 €) mit der jeweils höchsten Rabattiermöglichkeit (aktuell 
20%) verrechnet. Das ergibt den Preis von 2,40 Brutto je Kind. Diese Bindung an einen 
normalen Eintrittspreis ist aus steuerlichen Gründen in zweifacher Hinsicht erforderlich: Im 
Rahmen einer Umsatzsteuerprüfung würde das Finanzamt bemängeln, dass durch einen 
unverhältnismäßig günstigen Preis Umsatzsteuer hinterzogen wird. Darüber hinaus würde 
ein Sonderpreis nur für die Stadt Plettenberg, die ja Gesellschafterin der Aqua Magis GmbH 
ist, als verdeckte Gewinnausschüttung ausgelegt. 
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Der zugrunde liegende Eintrittspreis von 3,00 € pro Kind wurde von der Gesellschafterver-
sammlung nach Vorschlag durch die Geschäftsführung festgelegt. Eine Senkung dieses all-
gemeinen Eintrittspreises scheidet ebenfalls aus, da dadurch das gesamte Tarifgefüge ver-
schoben würde. Dies ginge nur über eine Senkung aller Eintrittstarife, was wiederum den 
Jahresüberschuss und damit die Ausschüttung an die Stadt deutlich schmälern würde. 
 
Als Lösung käme es nur in Frage, wenn ein Dritter (z.B. Stadtwerke, Vereinigte Sparkasse) 
den Eintrittspreis über ein Sponsoring bezuschussen würde. Die Gelder, die hierfür verwen-
det würden, stünden dann aber anderen sozialen Projekten nicht mehr zur Verfügung. 
 
Aus den o.g. Gründen ist der Wert von 2,40 € derzeit der einzig machbare Preis für das 
Schulschwimmen. Ein Nachverhandeln ist nicht möglich. Die Stadtverwaltung und die Ge-
schäftsführung werden aber ständig alle Möglichkeiten ausloten, über andere Wege eine 
Reduzierung des Aufwandes zu erreichen, wenn sie sich dafür eröffnen. 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme 
 


